
Beitrittserklärung	
Hiermit	erkläre	ich	meinen	Beitritt	zum	Musikverein	Altglashütten	e.V.	als	passives	Mitglied,	und	
erkenne	die	Satzung	an.		

Name/Vorname:		 _________________________________________	

Geburtsdatum:	 ________________________	

Straße/Hausnummer:	 __________________________________________	

PLZ/Ort:	 __________________________________________	

Telefon/eMail:	 __________________________________________	

Eintrittsdatum:	 __________________	

Ort/Datum:	 	 __________________________________________	

Unterschrift:	 	 __________________________________________	

_________________________________________________________________________________	

Einzugsermächtigung:	

Ich	ermächtige	den	Musikverein	Altglashütten	e.V.	widerruflich,	die	von	mir	zu	entrichtenden	Zahlung	in	
Höhe	von	15	Euro	jährlich	bei		 Fälligkeit	durch	Lastschrift	von	meinem	Konto	einzuziehen.	

SEPA-Lastschriftmandat:	

Ich	ermächtige	den	Musikverein	Altglashütten	e.V.,	Zahlungen	von	meinem	Konto	mittels	Lastschrift 
einzuziehen.	Zugleich		weise	ich	mein	Kreditinstitut	an,	die	vom	Musikverein	Altglashütten	e.V.		auf	mein 
Konto	gezogenen	Lastschriften	einzulösen.		

Hinweis:	Ich	kann	innerhalb	von	acht	Wochen,	beginnend	mit	dem	Belastungsdatum,	die	Erstattung	des			
belasteten	Betrages	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem	Kreditinstitut	vereinbarten	Bedingungen.	

Gläubiger-ID:	 	 DE27MVA00000401548	

Mandatsreferenz:	 Mitgliedsnummer:	_______(wird	vom	Verein	vergeben)	

Zahlungsart:	 	 Wiederkehrende	Zahlung	(jährlich	zum	1.	Dezember)	

BIC/IBAN:	 _______________________				_____________________________	

Kontoinhaber	/Adresse:	 ______________________________________________________	

Ort/Datum:	 	 ______________________________________________________	

Unterschrift:		 	 ______________________________________________________	

Unterschrift	Kontoinhaber:	 ______________________________________________________	

_______________________________________________________________________________________________
Sparkasse	Hochschwarzwald	BIC:	SOLADES1HSW	 IBAN:	 DE25680510040004069894	



Datenschutzrechtliche	Unterrichtung	zum	Umgang	mit	Mitgliedsdaten	

Die	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	personenbezogenen	Daten	erfolgt	im	Verein	
nach	den	Richtlinien	der	EU-weiten	Datenschutz-Grundverordnung	(DS-GVO)	sowie	des	
gülEgen	Bundesdatenschutzgesetzes	(BDSG).	

Die	für	einen	VereinseintriH	notwendigen	Daten,	die	zur	Verfolgung	der	Vereinsziele	(siehe	
Satzung)	und	für	die	Betreuung	und	Verwaltung	der	Mitglieder	erforderlich	sind,	dürfen	
gemäß	Art.	6	Abs.	1	lit.	b)	DS-GVO	hier	in	dieser	BeitriHserklärung	bzw.	Aufnahmeantrag	
erhoben	werden.	

Verantwortlich	für	den	Datenschutz	im	Verein	ist	der	Vorsitzende.	

Von	den	Datenschutzregelungen	gemäß	unserer	Datenschutzordnung	als	Anlage	zur	Satzung	
habe	ich	Kenntnis	genommen.	

Ort	und	Datum:	 UnterschriR	des	Mitglieds:



Satzung	
des	Musikvereins	Altglashü5en	in	Feldberg/Hochschwarzwald	

§1	

Der	Verein	führt	den	Namen	Musikverein-Trachtenkapelle	Altglashü<en.	

Sitz	und	Verwaltung	sind	in	Feldberg/	Hochschwarzwald,	Ortsteil	Altglashü<en.	Der	
Musikverein	verfolgt	ausschließlich	und	unmi<elbar	gemeinnützige	Zwecke	i.S.	des	
Abschni<s		„SteuerbegünsKgte	Zwecke“	der	Abgabenordnung.	Zweck	des	Vereins	ist	die	
Pflege	und	Förderung	der	Volksmusik.		

Der	Satzungszweck	wird	insbesondere	verwirklicht	durch	die	Ausbildung	und	Fortbildung	von	
Musikern	im	Jugend-	und	Erwachsenenbereich,	die	Veranstaltung	von	musikalischen	
Konzerten	und	die	musikalische	Umrahmung	von	kirchlichen	oder	weltlichen	Festen.		

Die	Mi<el	des	Vereis	werden	nur	für	satzungsmäßige	Zwecke	verwendet.	

Die	Mitglieder	erhalten	keine	Zuwendungen	aus	Mi<eln	des	Vereins.	

Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	der	KörperschaU	fremd	sind	oder	durch	
unverhältnismäßig	hohe	Vergütung	begünsKgt	werden.	

Der	Verein	ist	selbstlos	täKg.	

Er	verfolgt	nicht	in	erster	Linie	eigenwirtschaUliche	Zwecke.		

§2	

Mitglied	kann	jede	unbescholtene	Person	werden,	die	das	8.	Lebensjahr	vollendet	hat.	Das	
akKve	und	passive	Mitglied	des	Musikvereins	hat	SKmm-	und	Wahlrecht.	Zur	Erreichung	der	
Zwecke	und	Ziele	des	Musikvereins	hat	jedes	Mitglied	die	Pflicht	fördernd	mitzuwirken.		

Die	vom	Dirigenten	und	vom	Vorstand	angesetzten	Proben	und	Veranstaltungen	sind	von	
den	Mitgliedern	regelmäßig	und	pünktlich	zu	besuchen.	

Ehrenmitglied	kann	jedes	akKve	und	passive	Mitglied	durch	einen	Beschluß	der	
VorstandschaU	werden,	wenn	es	sich	durch	langjährige	oder	verdienstvolle	MitgliedschaU	
verdient	gemacht	hat.		

§3	

Der	Musikverein	wird	durch	den	1.	und	2.	Vorstand	geführt.	Die	gesamte	VorstandschaU	
gliedert	sich	in	den	engeren	und	erweiterten	Vorstand.	

Jeder	der	beiden	Vorstände	ist	alleine	vertretungsberechKgt.	

Der	engere	Vorstand	setzt	sich	zusammen	aus	:	



1.Vorstand,	2.	Vorstand,	Dirigent,	Rechner	und	SchriUführer.		

Beim	erweiterten	Vorstand	kommen	hinzu	:	

Vizedirigent,	2	Beisitzer	der	akKven	Mitglieder	und	2	Beisitzer	der	passiven	Mitglieder.	

Der	1.	Vorstand	oder	der	2.	Vorstand	führt	die	rechtsverbindlichen	UnterschriUen	des	Vereins	
und	vertri<	ihn	gegenüber	den	Mitgliedern,	sowie	nach	außen.		

Der	gesamte	Vorstand	wird	alle	zwei	Jahre	in	der	Generalversammlung	durch	die	akKven	und	
passiven	Mitglieder	gewählt.	Die	Wahl	des	1.	Und	2.	Vorstandes	muss	geheim	sta`inden.	
Die	Wahl	der	übrigen	Vorstandsmitglieder	kann	durch	AkklamaKon	erfolgen.	Bei	der	Wahl	
gilt	die	einfache	SKmmenmehrheit,	wozu	jedoch	eine	mindestens	50	%-	ige	Beteiligung	der	
akKven	Mitglieder	erforderlich	ist.		

Die	Generalversammlung	hat	alljährlich	sta<zufinden.	

Die	Mitglieder	sind	mindestens	drei	Tage	vor	Beginn	der	Generalversammlung	schriUlich	
oder	per	Bekanntgabe	in	der	Feldbergrundschau	oder	Wurfsendung	einzuladen.		

Zu	einer	außerordentlichen	Mitgliederversammlung	ist	einzuberufen,	wenn	es	die	gesamte	
VorstandschaU	für	nöKg	erachtet	oder	mindestens	1/3	aller	Mitglieder	die	Einberufung	
schriUlich	unter	Angabe	der	Gründe	verlangt.	

§	4	

Jedes	Mitglied	des	Gesamtvorstandes	übt	sein	Amt	ehrenamtlich	aus.		

§	5	

Wählbar	in	den	Vorstand	sind	akKve	und	passive	Mitglieder	nach	Vollendung	des	18.	
Lebensjahres.	Für	die	erweiterte	VorstandschaU	ist	die	Vollendung	des	16.	Lebensjahres	
ausreichend.		

§	6	

Die	musikalische	Leitung	und	Ausbildung	des	Musikvereins	obliegt	dem	Dirigenten.	Aufsicht	
und	Verwaltung	des	Vereins	führt	die	VorstandschaU.		

§	7	

Als	jährlichen	Beitrag	zahlen	die	passiven	Mitglieder	den	von	der	Hauptversammlung	
festgesetzten	Betrag.	AkKve	Mitglieder	sind	vom	Beitrag	befreit.	Wer	akKves	Mitglied	ist,	
regelt	die	GeschäUsordnung.		

§	8	

Anträge	um	Aufnahme	in	den	Musikverein	als	akKves	Mitglied	sind	an	den	Dirigenten	oder	
an	die	VorstandschaU	zu	richten,	die	über	den	Aufnahmeantrag	entscheidet.	Verletzt	ein	



Mitglied	das	Ansehen	des	Vereins	oder	kommt	seinen	Verpflichtungen	nicht	nach,	so	kann	es	
von	der	engeren	VorstandschaU	ausgeschlossen	werden.	Ein	Ausschluß,	sowie	jedes	
freiwillige	Ausscheiden	bedingt	die	Abgabe	von	Bekleidung	und	Ausrüstung.	Der	Austri<	
eines	akKven	oder	passiven	Mitgliedes	kann	nur	zum	Ende	eines	GeschäUsjahres	erfolgen.	Er	
muss	dem	Vorstand	schriUlich	angezeigt	werden.	Eine	Beitragsrückersta<ung	kann	nicht	
erfolgen.		

§	9	

Jedes	Mitglied	verpflichtet	sich,	für	das	ihm	anvertraute	Instrument,	der	Uniform	oder	Tracht	
und	der	Noten	bestens	zu	sorgen.	Für	selbstverschuldete	Beschädigungen	hat	das	Mitglied	
aufzukommen.		

§	10	

Sofern	ein	akKves	Mitglied	an	Proben	und	Veranstaltungen	nicht	teilnehmen	kann,	hat	es	
sich	zuvor	beim	Dirigenten	oder	Vorstand	zu	entschuldigen.	

§	11	

Über	die	Anschaffung	des	beweglichen	und	unbeweglichen	Inventars	entscheidet	der	
erweiterte	Vorstand.	Eigentümer	ist	der	Musikverein.		

§	12		

Die	Auflösung	des	Musikvereins	kann	nur	erfolgen,	wenn	eine	¾	Mehrheit	der	anwesenden	
akKven	und	passiven	Mitglieder	dies	bei	einer	ordentlichen	oder	außerordentlichen	
Versammlung	beschließt.	Bei	Auflösung	des	Vereins	oder	bei	Wegfall	steuerbegünsKgter	
Zwecke	fällt	das	Vermögen	an	die	Gemeinde	Feldberg,	die	es	zu	gemeinnützigen	Zwecken	für	
die	Förderung	der	Blasmusik	zu	verwenden	hat.		

§	13	

Eine	Satzungsänderung	kann	nur	durch	die	Generalversammlung	beschlossen	werden.	Eine	
Satzungsänderung	bedarf	der	ZusKmmung	von	2/3	der	anwesenden	sKmmberechKgten	
Mitglieder.	Der	Antrag	auf	Änderung	muss	schriUlich	in	der	Tagesordnung	mitgeteilt	werden.		

§	14	

Die	Beschlüsse	der	Mitgliederversammlung	sind	zu	Beweiszwecken	in	ein	Beschlussbuch	
einzutragen	und	vom	jeweiligen	Versammlungsleiter	zu		unterschreiben.	Dabei	sollen	Ort	



und	Zeit	der	Versammlung	sowie	das	jeweilige	Ergebnis	der	AbsKmmung	festgehalten	
werden.	

§	15	

Der	Musikverein	beantragt	die	Eintragung	in	das	Vereinsregister,	nachdem	dieser	Satzung	
zugesKmmt	wurde.		

Mit	Genehmigung	dieser	Satzung	tri<	die	bisherige	Satzung	vom	11.03.1973	außer	KraU.	

Diese	Satzung	tri<	am	28.03.2009	in	KraU.	

Die	Mitglieder	des	Musikvereins	haben	in	der	Generalversammlung	vom	28.03.2009	der	
obigen	Satzung	zugesKmmt.		

Musikverein	und	Trachtenkapelle	Altglashü<en	

Feldberg	Hochschwarzwald	

Der	Vorstand	

Gez.	1.	Vorstand	Günter	Mahler	

Gez.	2.	Vorstand	Tobias	Laubis	

Gez.	SchriUführerin	Carmen	Schindler		

Gez.	Dirigent	Norbert	Isele		



Datenschutzordnung	des	Musikvereins	Trachtenkapelle	Altglashü9en	e.V.zur	
Anlage	zur	bestehenden	Satzung		

Allgemeine	Grundsätze	

Die	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	von	personenbezogenen	Daten	erfolgt	im	Verein	nach	den	
Richtlinien	der	EU-weiten	Datenschutz-Grundverordnung	(DS-GVO)	sowie	des	gülEgen	
Bundesdatenschutzgesetzes	(BDSG).	Die	Konformität	zum	Datenschutz	im	Umgang	mit	
personenbezogenen	Daten	im	Verein	wird	insbesondere	durch	ein	Datenschutzmanagementsystem	
gewährleistet.	

Mit	dem	BeitriL	eines	Mitglieds	zum	Verein	erfolgt	eine	datenschutzrechtliche	Unterrichtung	des	
Mitglieds	gemäß	Art.	13	Abs.	1	und	Abs.	2	DS-GVO).		Der	Verein	darf	beim	VereinseintriL	alle	Daten	
erheben	(Aufnahmeantrag	bzw.	BeitriLserklärung),	die	zur	Verfolgung	der	Vereinsziele	und	für	die	
Betreuung	und	Verwaltung	der	Mitglieder	erforderlich	sind	(siehe	Art.	6	Abs.	1	lit.	b)	DS-GVO).	

Für	die	Nutzung	von	personenbezogenen	Daten	sowie	auch	von	Fotos	im	Rahmen	der	Pressearbeit	in	
den	Print-	und	Online-Medien	(Vereinshomepage,	Social	Media	PlaVorm	des	Vereins)	wird	bei	Bedarf	
eine	separate	Einwilligung	eingeholt.	

Beitri9	zum	Verein	

Mit	dem	BeitriL	eines	Mitglieds	nimmt	der	Verein	folgende	personenbezogene	Daten	auf:	
• Vor-	und	Zuname	
• Geschlecht	
• AnschriY	(Straße,	Hausnummer,	PLZ,	Wohnort)	
• KommunikaEonsdaten	(Telefon,	E-Mail)	
• Geburtsdatum,	
• Bankverbindung	

Jedem	Vereinsmitglied	wird	zudem	eine	vereinseigene	Mitgliedsnummer	zugeordnet.	

Die	personenbezogenen	Daten	werden	in	einem	vereinseigenen	EDV-System	gespeichert,	welches	
durch	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	vor	einem	unberechEgten	Zugriff	DriLer	
geschützt	ist.	

SonsEge	InformaEonen	und	InformaEonen	über	Nichtmitglieder	werden	von	dem	Verein	intern	nur	
erhoben	und	verarbeitet,	wenn	sie	zur	Erfüllung	des	Vereinszweckes	nützlich	sind	und	keine	
Anhaltspunkte	bestehen,	dass	die	betroffene	Person	ein	schutzwürdiges	Interesse	hat,	das	der	
Verarbeitung	entgegensteht.	

Austri9	aus	dem	Verein	

Beim	AustriL	von	Mitgliedern	werden	alle	gespeicherten	Daten	archiviert.	Die	archivierten	Daten	
werden	ebenfalls	durch	geeignete	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	vor	der	
Kenntnisnahme	DriLer	geschützt.	Die	archivierten	Daten	dürfen	ebenfalls	nur	zu	vereins-	bzw.	
verbandsinternen	Zwecken	verwendet	werden.	
Personenbezogene	Daten	des	austretenden	Mitglieds,	die	die	Kassenverwaltung	des	Vereins	
betreffen,	werden	gemäß	den	steuergesetzlichen	BesEmmungen	bis	zu	zehn	Kalenderjahre	ab	der	
Wirksamkeit	des	AustriLs	durch	den	Verein	aubewahrt.		Danach	werden	diese	Daten	gelöscht.	



Übermi9lung	von	Daten	bei	der	Mitgliedermeldung	

Als	Mitglied	des	Blasmusik-Kreisverbandes	Hochschwarzwald	e.V.	ist	der	Verein	verpflichtet,	seine	
akEven	Mitglieder	an	den	übergeordneten	Kreisverband	jeweils	mit	SEchtag	01.01.	des	
Kalenderjahres	zu	melden.	Die	Datenweitergabe	an	den	Kreisverband,	einem	Dachverband	im	
Verhältnis	zum	Verein,	stellt	eine	DatenübermiLlung	i.S.d.	§3	Abs.	4	Satz	2	Nr.	3	BDSG	dar.	

ÜbermiLelt	werden	dabei	personenbezogene	Daten	nach	dem	Meldestandard	des	Kreisverbandes.	

Dies	sind	insbesondere	bei	akEven	Mitglieder	folgende	Daten:		
• Vor-	und	Nachname,	AnschriY,	Geburtsdatum,	Geschlecht	
• Ehrungsdaten	(bisher	erhaltene	Ehrungen	des	Verbandes)	
• QualifikaEonen	(z.B.	D-Prüfungen)	
• Instrument	
• Datum	BeitriL	zur	akEven	MitgliedschaY	
• Mitwirkung	in	Orchestergruppierungen	des	Vereins	

Bei	akEven	Mitgliedern	mit	besonderen	Aufgaben	bzw.	FunkEonen	laut	Vereinssatzung	
(Vorstandsmitglieder,	Ausschussmitglieder),	werden	die	vollständige	Adresse	mit	Telefonnummer,	E-
Mail-Adresse	sowie	der	Bezeichnung	ihrer	FunkEon	im	Verein	übermiLelt.	

Fördernde	Mitglieder	sowie	Ehrenmitglieder	werden	nur	staEsEsch,	also	ohne	namentliche	Meldung	
übermiLelt.	

Der	Verein	erklärt	ausdrücklich	bei	Abgabe	einer	Mitgliedermeldung	an	den	übergeordneten	
Kreisverband,	dass	die	Daten	ausschließlich	für	verbandsinterne	Zwecke	verwendet	werden	dürfen;	
eine	Überlassung	an	DriLe	ist	untersagt	bzw.	bedarf	der	schriYlichen	Einwilligung	der	Mitglieder	des	
Vereins.	

Die	ÜbermiLlung	der	Mitgliedermeldung	erfolgt	in	einem	datentechnisch	verschlüsselten	Verfahren.	

SonsDge	Übermi9lung	von	Daten	an	Dachverbände	

Als	Mitglied	des	Blasmusik-Kreisverbandes	Hochschwarzwald	e.V.	kann	der	Verein	zur	Erfüllung	seiner	
Aufgaben	personenbezogene	Daten	bei	folgenden	Anlässen	an	den	Kreisverband	übermiLeln:	

• Beantragung	von	Ehrungen	nach	der	Ehrungsordnung	des	Kreisverbandes	oder	weiterer	
DachorganisaEonen:	Vor-	und	Zuname,	AnschriY,	Geburtsdatum,	Ehrungshistorie	

• Anmeldung	zu	Lehrgängen	des	Kreisverbandes	oder	weiterer	DachorganisaEonen:	Vor-	und	
Zuname,	AnschriY,	Geburtsdatum	

• Anmeldung	zu	Fachtagungen	und	Veranstaltungen	des	Kreisverbandes	oder	weiterer	
DachorganisaEonen:	Vor-	und	Zuname,	AnschriY,	Geburtsdatum	

Die	ÜbermiLlung	der	Mitgliedermeldung	erfolgt	in	einem	datentechnisch	verschlüsselten	Verfahren.	

Pressearbeit	
Der	Verein	informiert	die	Tagespresse	sowie	die	VerbandszeitschriY	forte	(DVO-Verlag)	des	BVBW	
über	Prüfungsergebnisse	und	besondere	Ereignisse.	Solche	InformaEonen	werden	überdies	auf	der	
Internetseite	des	Vereins	veröffentlicht.	
Das	einzelne	Mitglied	kann	jederzeit	gegenüber	dem	Vorstand	einer	solchen	Veröffentlichung	
widersprechen.	Im	Falle	des	Widerspruches	unterbleiben	in	Bezug	auf	das	widersprechende	Mitglied	
weitere	Veröffentlichungen.	Personenbezogene	Daten	des	widersprechenden	Mitglieds	werden	von	
der	Homepage	des	Vereins	enlernt.	Der	Verein	benachrichEgt	den	Blasmusikverband	
Hochschwarzwald	e.V.von	dem	Widerspruch	des	Mitglieds.	



Weitergabe	von	Mitgliedsdaten	an	Vereinsmitglieder	

Der	Vorstand	macht	besondere	Ereignisse	des	Vereinslebens,	insbesondere	die	Durchführung	und	die	
Ergebnisse	von	Prüfungen,	Ehrungen	sowie	Feierlichkeiten	am	schwarzen	Bre9	des	Vereins	bekannt.	
Dabei	können	personenbezogene	Mitgliederdaten	veröffentlicht	werden.	Das	einzelne	Mitglied	kann	
jederzeit	gegenüber	dem	Vorstand	einer	solchen	Veröffentlichung	widersprechen.	Im	Falle	des	
Widerspruches	unterbleibt	in	Bezug	auf	das	widersprechende	Mitglied	eine	weitere	Veröffentlichung	
am	schwarzen	BreL.	

Der	Vorstand	macht	besondere	Ereignisse	des	Vereinslebens,	insbesondere	die	Durchführung	und	die	
Ergebnisse	von	Prüfungen,	Ehrungen	sowie	Feierlichkeiten	auf	der	Vereinshomepage	bekannt.	Das	
einzelne	Mitglied	kann	jederzeit	gegenüber	dem	Vorstand	einer	solchen	Veröffentlichung	
widersprechen.	Im	Falle	des	Widerspruches	unterbleibt	in	Bezug	auf	das	widersprechende	Mitglied	
eine	weitere	Veröffentlichung,	mit	Ausnahme	von	Ergebnissen	aus	Wertungsspielen.	

Mitgliederverzeichnisse	werden	nur	an	Vorstandsmitglieder	und	sonsEge	Mitglieder	ausgehändigt,	
die	im	Verein	nach	Satzung	und/oder	GeschäYsordnung	eine	besondere	FunkEon	ausüben,	welche	
die	Kenntnis	der	Mitgliederdaten	erfordert.	Macht	ein	Mitglied	geltend,	dass	er	die	Mitgliederliste	zur	
Wahrnehmung	seiner	satzungsmäßigen	Rechte	benöEgt,	händigt	der	Vorstand	die	Liste	nur	gegen	die	
schriYliche	Versicherung	aus,	dass	die	Mitgliederdaten	nicht	zu	anderen	Zwecken	verwendet	werden.	

Hinweis	auf	Beschwerderecht	bei	einer	Aufsichtsbehörde	

Als	Aufsichtsbehörde	für	die	Einreichung	von	Beschwerden	der	Betroffenen	zum	Datenschutz	steht	
der	LandesbeauYragte	für	Datenschutz	und	InformaEonssicherheit	Baden-WürLemberg	zur	
Verfügung.	

Die	Beschwerde	kann	online	unter	

hLps://www.baden-wuerLemberg.datenschutz.de/beschwerde-online-einreichen/		

eingereicht	werden.	

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/beschwerde-online-einreichen/



